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SIEBENUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

GEMEINGEFÄHRLICHE VERBRECHEN 
UND VERGEHEN

Schwere Brandstiftung 
§ 306

Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bestraft, wer 
vorsätzlich in Brand setzt:
1. ein zu gottesdienstlichen Versammlungen bestimmtes 

Gebäude,
2. ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hütte, welche zur 

Wohnung von Menschen dienen, oder
3. eine Räumlichkeit, welche zeitweise zum Aufenthalt 

von Menschen dient, und zwar zu einer Zeit, wäh
rend welcher Menschen in derselben sich aufzuhalten 
pflegen.

Besonders schwere Brandstiftung 
§ 307

Die Brandstiftung (§ 306) wird mit Zuchthaus nicht 
unter zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus 
bestraft, wenn
1. der Brand den Tod eines Menschen dadurch verur

sacht hat, daß dieser zur Zeit der Tat in einer der in 
Brand gesetzten Räumlichkeit sich befand,

2. die Brandstiftung in der Absicht begangen worden 
ist, um unter Begünstigung derselben Mord oder Raub 
zu begehen oder einen Aufruhr zu erregen, oder

3. der Brandstifter, um das Löschen des Feuers zu ver
hindern oder zu erschweren, Löschgerätschaften ent
fernt oder unbrauchbar gemacht hat.


